
gelung über das erzieherische Verfahren im Abschnitt 
„Beratung über Arbeitsrechtssachen“ hat jedoch ver
schiedentlich zu Unklarheiten über den Charakter die
ses Verfahrens geführt. Die Richtlinie geht von dem 
betont erzieherischen Charakter dieses Verfahrens aus; 
daraus ergeben sich Konsequenzen für seine Durchfüh
rung.

Die Richtlinie Nr. 28 beruht auf den Erfahrungen mit 
der Anwendung früherer Dokumente zur Anleitung der

gesellschaftlichen Gerichte sowie auf den Ergebnissen 
der Diskussion über den Entwurf der Richtlinie. Die 
Verwertung dieser Erkenntnisse hat zur Präzisierung 
einiger Regelungen geführt, die auch in der Richtlinie 
Nr. 26 zum Zusammenwirken der Gerichte mit den 
Schiedskommissionen vom 19. März 1969 (NJ 1969 S. 242) 
enthalten sind. Dabei ist natürlich die Spezifik der 
Tätigkeit der Konfliktkommissionen beachtet worden. 
Auch insoweit ist die Richtlinie Nr. 28 ein selbständiges, 
in sich abgeschlossenes neues Leitungsdokument des 
Obersten Gerichts.

Oberrichter Dr. WERNER STRASBERG, Mitglied des Präsidiums des Obersten Gerichts 
und Vorsitzender des Kollegiums für Zivil-, Familien- und Arbeitsrechtssachen

Die materielle Verantwortlichkeit der Werktätigen —
Mittel zur Festigung der sozialistischen Staats- und Arbeitsdisziplin
Der nachstehende Beitrag ist ein geringfügig überarbei
teter Auszug aus dem Referat, das der Verfasser auf 
der 26. Plenartagung des Obersten Gerichts am 25. März 
1970 gehalten hat. D. Red.

In der Tätigkeit der Konfliktkommissionen und der 
staatlichen Gerichte nimmt die Rechtsprechung zur ma
teriellen Verantwortlichkeit der Werktätigen einen gro
ßen Raum ein. Der Anteil dieser Verfahren an den 
gesamten Arbeitsrechtsverfahren erster Instanz betrug 
im Jahre 1969 20 Prozent; bei den Konfliktkommissio
nen waren es 41 Prozent. Rund 94 Prozent aller Ver
fahren wurden durch Konfliktkommissionen abschlie
ßend entschieden. Die Richtlinie Nr. 29 zur Anwendung 
der §§112 ff. GBA erfaßt also einen großen Bereich der 
Arbeit der Konfliktkommissionen und der staatlichen 
Gerichte auf dem Gebiet des Arbeitsrechts.
Mit ihrem Beitrag zur Durchsetzung der materiellen 
Verantwortlichkeit der Werktätigen wirken die Gerichte 
und in besonders großem Maße die Konfliktkommissio
nen an der Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins 
der Werktätigen mit, tragen sie zur Festigung der so
zialistischen Staats- und Arbeitsdisziplin bei. Dieser 
Gesichtspunkt bestimmt auch Bedeutung und Anliegen 
der Richtlinie Nr. 29: die Einheitlichkeit, Gerechtigkeit 
und Wirksamkeit der Anwendung der Bestimmungen 
der §§112 ff. GBA durch die Rechtsprechung entspre
chend den neuen gesellschaftlichen Bedingungen sichern 
zu helfen.

Sozialistische Menschenführung 
und materielle Verantwortlichkeit

Natürlich ist die Verwirklichung der materiellen Ver
antwortlichkeit nicht nur und nicht einmal in erster 
Linie eine Frage der Tätigkeit der Gerichte. Die Richt
linie Nr. 29 wendet sich daher auch an die Betriebe, 
Kombinate und Einrichtungen. Sie will zur Förderung 
der schöpferischen Initiative der Werktätigen bei der 
bewußten Verwirklichung des sozialistischen Arbeits
rechts im volkswirtschaftlichen Reproduktionsprozeß 
beitragen und orientiert auf die Aufdeckung, Überwin
dung und Verhütung der Ursachen und Bedingungen 
von Schäden am sozialistischen Eigentum.

Die Richtlinie Nr. 29 geht von den gesetzlich festgeleg
ten Pflichten der Betriebsleiter aus, eine straffe Ord
nung und Arbeitsdisziplin zur Erfüllung der ökonomi
schen und technischen Aufgaben zu gewährleisten (§ 1 
Abs. 3 GBA), die Verantwortungsbereiche exakt festzu
legen, für klare Weisungen zu sorgen und im Falle des 
Eintritts von Schäden am sozialistischen Eigentum un

ter Teilnahme der Werktätigen die Ursachen unverzüg
lich aufzudecken und zu beseitigen (§ 112 Abs. 1 GBA). 

„Die Führung Stätigkeit in den Betrieben und Kombi
naten ist vor allem Erziehung und Überzeugung der 
Werktätigen, um den rationellsten und effektivsten 
Einsatz des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens der 
Betriebskollektive zu gewährleisten, um bestmöglich 
zum materiellen Reichtum als der Grundlage der all
seitigen Höherentwicklung der sozialistischen Gesell
schaft beizutragen.“1 

Der wirksame Schutz des sozialistischen Eigentums und 
— darin eingeschlossen — die Geltendmachung der ma
teriellen Verantwortlichkeit bei Vorliegen der im Ge
setz bestimmten Voraussetzungen durch die Betriebs
leiter sind als untrennbarer Bestandteil dieser umfas
senden Erziehungsarbeit zu verwirklichen. Das gilt 
nicht nur im Hinblick auf die politisch-ideologische und 
materielle erzieherische Einwirkung auf den Schädiger 
und die vorbeugend-erzieherische Wirkung auf weitere 
Mitglieder des Kollektivs einschließlich der Leiter; das 
gilt auch insofern, als der Schutz des sozialistischen 
Eigentums seinem Wesen nach nicht bloß Vorbeugung 
und Reaktion auf schädigendes Handeln ist, sondern 
vor allem durch die bewußte schöpferische Arbeit der 
Werktätigen zur Erzielung eines hohen Betriebsergeb
nisses und eines größtmöglichen Zuwachses an Natio
naleinkommen aktiv verwirklicht wird. Erst dann, 
wenn die gesetzlichen Bestimmungen über die mate
rielle Verantwortlichkeit der Werktätigen in dieser 
Richtung angewandt werden, kann die dem sozialisti
schen Recht eigene schöpferische Funktion voll ver
wirklicht werden.
Unter diesen Gesichtspunkten haben die Erfahrungen 
des VEB Uhrenkombinats Ruhla für die Verstärkung 
der Effektivität der gerichtlichen Tätigkeit auch auf 
dem Gebiet des Arbeitsrechts grundsätzliche Bedeu
tung2.
S o r g e n i c h t  hat in der Beratung des Verfassungs
und Rechtsausschusses der Volkskammer zu Problemen 
der komplexen Kriminalitätsvorbeugung und -bekämp- 
fung am 26. November 1969 als einen das Wesen der 
Ruhlaer Erfahrungen charakterisierenden Faktor her
vorgehoben, daß „zwischen der Erziehung der Menschen 
und dem Kampf um die wissenschaftliche Leitung des 
Kombinats auf der Grundlage einer völlig neuen Tech
nologie und unter Anwendung des ökonomischen Sy
stems des Sozialismus eine untrennbare Einheit be-

1 Politische Ökonomie des Sozialismus und ihre Anwendung 
in der DDR, Berlin 1969, S. 840.
1 Vgl. Wedler / Sinnreich / Axmann, „Die Gewährleistung von 
Sicherheit und Ordnung im VEB Uhrenkombinat Ruhla“, NJ 
1969 S. 661.
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